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Vorblatt 
 

Ziele 

Ziel 1: Weitergeltung der bestehenden Verpackungsabgrenzungsverordnung über den 31.12.2025 hinaus. 
 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Verlängerung des Geltungsbereichs um 4 Jahre bis zum 31.12.2029. 
 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 
 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Das Vorhaben dient der Umsetzung einer EU-Richtlinie 

 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Verordnung, mit der die VerpackungsabgrenzungsV geändert wird 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft 

Titel des Vorhabens: Verordnung, mit der die VerpackungsabgrenzungsV geändert wird 

Vorhabensart: Verordnung Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2026 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

07.08.2025 

 

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
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Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Die (bereits positiv evaluierte) VerpackungsabgrenzungsV, BGBl. II Nr. 10/2015 läuft mit 31.12.2025 aus und 
soll, weil sie sich gut bewährt hat, um weitere vier Jahre verlängert werden. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Weitergeltung der bestehenden Verpackungsabgrenzungsverordnung über den 31.12.2025 hinaus.  
 
Beschreibung des Ziels: 
Weitergeltung der bestehenden Verpackungsabgrenzungsverordnung über den 31.12.2025 hinaus. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Verlängerung des Geltungsbereichs um 4 Jahre bis zum 31.12.2029. 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Verlängerung des Geltungsbereichs um 4 Jahre bis zum 31.12.2029.   
Beschreibung der Maßnahme: 
Verlängerung des Geltungsbereichs um 4 Jahre bis zum 31.12.2029. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Weitergeltung der bestehenden Verpackungsabgrenzungsverordnung über den 31.12.2025 hinaus. 
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